
Synopse bisherige Geschäftsordnung der Gemeinde Groß Nordende und Entwurf der Neufassung (sich ändernde Absätze) 

§ bisheriger Inhalt Inhalt lt. neuem Entwurf Bemerkungen 

§ 4 - Tagesordnung 

 
(2) Die Tagesordnung muss über die anste-

henden Beratungspunkte hinreichend 
Aufschluss geben. Soweit diese nach der 
Geschäftsordnung in nichtöffentlicher 
Sitzung behandelt werden sollen, sind 
sie in der Tagesordnung als nichtöffent-
liche Tagesordnungspunkte zu bezeich-
nen. Sollen Satzungen, Verordnungen, 
Tarife und Verträge beraten bzw. be-
schlossen werden, sind diese soweit wie 
möglich als Entwürfe vollständig oder 
auszugsweise der Einladung beizufügen.  

 
(3) Die Tagesordnung muss über die an-

stehenden Beratungspunkte hinrei-
chend Aufschluss geben. Sollen Satzun-
gen, Verordnungen, Tarife und Verträ-
ge beraten bzw. beschlossen werden, 
sind diese soweit wie möglich als Ent-
würfe vollständig oder auszugsweise 
der Einladung beizufügen. 

 
 

 

 
Der Satz über die Bezeichnung nichtöf-
fentlicher Tagesordnungspunkte muss 
aufgrund der Bestimmungen in § 35 
GO entfallen. 
 

§ 6 -  Öffentlichkeit 
der Sitzungen, Aus-
schluss der Öffentlich-
keit 

(1) Sitzungen der Gemeindevertretung sind 
grundsätzlich öffentlich. 

 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Voraus-

setzungen des § 35 GO im Einzelfall aus-
zuschließen.  
Sie ist in folgenden Fällen allgemein 
ausgeschlossen, ohne dass es hierzu ei-
nes besonderen Beschlusses der Ge-
meindevertretung bedarf: 
 a) Personalangelegenheiten 

b) Erlass, Stundung und Niederschla-
gung von Steuern,  Abgaben und 
Entgelten, 

 c) Grundstücksangelegenheiten 
 

 

(1) Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich öffentlich. 

 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Voraus-

setzungen des § 35 GO im Einzelfall aus-
zuschließen.  
 

(3) Tonband- und Filmaufnahmen zum 
Zwecke der öffentlichen Vorführung 
oder Veröffentlichung ihres Inhaltes 
sind ohne Einwilligung der Gemeinde-
vertretung unzulässig 
 

Ausschluss der Öffentlichkeit grund-
sätzlich nach § 35 GO nicht mehr mög-
lich, sondern nur in den in § 35 GO 
genannten Einzelfällen. 
 
 
 
 
Aufnahme des Hinweises auf Ton-
band- und Filmaufnahmen aufgrund 
der Bestimmungen der GO. 



§ 7 - Einwohnerfrage-
stunde 

(1) Zu Beginn der Sitzung der Gemeindever-
tretung wird für Einwohnerin-
nen/Einwohner, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, eine Einwohnerfrage-
stunde eingerichtet. Für die Behandlung 
dieses Tagesordnungspunktes gilt fol-
gender Ablauf:  
Zu Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft und zu Beratungsgegen-
ständen können Fragen gestellt und 
Vorschläge oder Anregungen unterbrei-
tet werden.  

 
(2) Der für die Einwohnerfragestunde zur 

Verfügung stehende Zeitraum sollte ins-
gesamt 30 Minuten nicht überschreiten.  
 

(3) Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen 
müssen kurz und sachlich sein. In der 
Sitzung nicht beantwortete Fragen sind 
spätestens in der folgenden Sitzung 
der Gemeindevertretung zu beant-
worten. 

 
 

Zu Beginn der Sitzung der Gemeindevertre-
tung wird für Einwohnerinnen/Einwohner 
eine Einwohnerfragestunde eingerichtet. Für 
die Behandlung dieses Tagesordnungspunk-
tes gilt folgender Ablauf: 

a) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-
ter bzw. die/der Vorsitzende des 
Ausschusses informiert die Öffent-
lichkeit über den wesentlichen Inhalt 
der anstehenden Tagesordnungs-
punkte. 

b) Nach der Information können zu An-
gelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft und zu Beratungsgegenstän-
den Fragen gestellt und Vorschläge 
oder Anregungen unterbreitet wer-
den. 

c) Der für die Einwohnerfragestunde 
zur Verfügung stehende Zeitraum 
sollte insgesamt 30 Minuten nicht 
überschreiten. 

d) Alle Fragen, Vorschläge und Anre-
gungen müssen kurz und sachlich 
sein. In der Sitzung nicht beantwor-
tete Fragen sind spätestens in der 
folgenden Sitzung der Gemeindever-
tretung oder des Ausschusses zu be-
antworten. 

 

 
Die Beschränkung der Einwohnerfra-
gestunde auf Einwohner, die älter als 
14 Jahre sind, sieht die Gemeindeord-
nung nicht mehr vor. 
 
Der Ablauf der Einwohnerfragestunde 
ist genauer zu beschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 -
Einwohnerbefragung 

 (1) Die Gemeindevertretung kann be-
schließen, dass eine Einwohnerbefra-
gung nach § 16c Abs. 3 GO durchge-
führt wird. Der Beschluss bedarf der 

Das Instrument der Einwohnerbefra-
gung ist 2013 in die Gemeindeordnung 
aufgenommen worden (§ 16c Abs. 3 
Gemeindeordnung). Die Gemeinden 



Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder-
zahl der Gemeindevertretung. Die Ein-
wohnerbefragung kann auf Teile des 
Gemeindegebietes beschränkt werden. 
Gegenstand der Einwohnerbefragung 
können nur Selbstverwaltungsangele-
genheiten sein. An der Einwohnerbe-
fragung können sich nur Personen be-
teiligen, die an einem von der Gemein-
devertretung festgelegten Datum über 
die Eigenschaft als Einwohner verfüg-
ten. Die Beteiligung an der Einwohner-
befragung ist freiwillig. 

 
(2) Die Einwohnerbefragung wird in der 

Form einer örtlichen Bekanntmachung 
veröffentlicht. Die Bekanntmachung 
enthält den Gegenstand der Befragung 
und den Zeitraum, in dem diese durch-
geführt wird. 

 
(3) Jede Einwohnerin/Jeder Einwohner 

wird schriftlich über die Einwohnerbe-
fragung unterrichtet. Mit der Unter-
richtung erhalten die Einwohner/innen 
einen Fragebogen, der durch Ankreu-
zen beantwortet werden kann. Die Fra-
gen werden durch Beschluss der Ge-
meindevertretung formuliert und müs-
sen mit Ja oder Nein beantwortet wer-
den können. Die Benachrichtigung ent-
hält den Tag, an dem der Fragebogen 
spätestens der Gemeinde zurückgege-

sind verpflichtet, in den Geschäftsord-
nungen der Gemeindevertretungen 
Regelungen über die Form zu treffen. 



ben werden muss, um berücksichtigt zu 
werden. 

 
(4) Das Ergebnis der Einwohnerbefragung 

wird durch örtliche Bekanntmachung 
veröffentlicht. 

 

§ 10 - Anträge 

(1) Anträge der Fraktionen sind bei der 
Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 
einzureichen und von dieser/diesem auf 
die Tagesordnung der nächsten Ge-
meindevertretersitzung zu setzen. Die 
Anträge sind schriftlich in kurzer klarer 
Form abzufassen und zu begründen. 

 
(2) Anträge, die Ausgaben verursachen 

oder vorgesehene Einnahmen mindern, 
müssen zugleich Deckungsvorschläge 
enthalten. 

 
 

Anträge der Fraktionen sind bei der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister einzureichen 
und von dieser/diesem auf die Tagesordnung 
der nächsten Gemeindevertretersitzung zu 
setzen. Die Anträge sind schriftlich in kurzer 
klarer Form abzufassen und zu begründen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Absatz ist aufgrund rechtlicher 
Vorgaben zu streichen. 

§ 11 - Sitzungsablauf 

(1) Der Bürgermeister ist verpflichtet, die 
Gemeindevertretung ausreichend und 
rechtzeitig über alle wichtigen Verwal-
tungsentscheidungen und Anordnungen 
der Aufsichtsbehörde zu unterrichten. 
Eine Unterrichtung der Vertretung ist 
nicht erforderlich, wenn die Angelegen-
heit bereits in einem Ausschuss der 
Gemeindevertretung behandelt und in 
die Sitzungsniederschrift aufgenommen 
worden ist. Es sei denn, dass die Auf-
sichtsbehörde die Unterrichtung der 

Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind 
grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung, der Anwesenheit und der Be-
schlussfähigkeit, 

 
b) Änderungsanträge zur Tagesord-

nung, 
 

Der bisherigen Absätze 1 und 2 sind 
entbehrlich, da die Informationspflich-
ten der ehrenamtlichen Bürgermeiste-
rin in der Gemeindeordnung ausrei-
chend geregelt sind und ohnehin zur 
Information über die dort genannten 
Inhalte verpflichten.  Außerdem ob-
liegt es teilweise auch der Verwal-
tungsleitung, also dem Amtsdirektor, 
über  die in Absatz 2 genannten Ange-
legenheiten zu informieren. Der letzte 
Absatz ist als allgemeine Definition 



Gemeindevertretung ausdrücklich ver-
langt.  

(2) Als wichtige Angelegenheiten gelten 
insbesondere:  
a) Wesentliche Abweichungen vom 

Haushaltsplan der Gemeinde auf der 
Einnahmen- und Ausgabenseite,  

b) wesentliche Änderungen in der Per-
sonalwirtschaft,  

c) Betriebsstörungen bzw. wesentliche 
Veränderungen in den öffentlichen 
Einrichtungen der Gemeinde,  

d) Klagen gegen die Gemeinde auf dem 
Gebiete des privaten und öffentli-
chen Rechts,  

e) Prüfungsberichte,  
f) Anwendung der Kommunalauf-

sichtsmittel nach den §§ 123 – 127 
GO.  

(3) Die Unterrichtung soll in der Regel zu 
Beginn jeder öffentlichen Sitzung der 
Gemeindevertretung unter dem Tages-
ordnungspunkt „Bericht des Bürger-
meisters“ erfolgen. Soweit durch die 
Mitteilungen des Bürgermeisters Ange-
legenheiten berührt werden, die nach § 
6 von der Behandlung in öffentlicher 
Sitzung ausgeschlossen sind, hat der 
Bürgermeister sie am Ende der nichtöf-
fentlichen Sitzung bekannt zu geben. 5  

(4) Die Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich in folgender Reihen-
folge durchzuführen:  

c) Bericht der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters 

 
d) Einwohnerfragestunde, 

 
e) Beschlussfassung über eventuelle 

Einwendungen gegen die Nieder-
schrift der letzten Sitzung, 

 
f) Abwicklung der Tagesordnungspunk-

te, 
 

g) Bekanntgabe der im nichtöffentli-
chen Sitzungsteil gefassten Beschlüs-
se 

 
h) Schließung der Sitzung. 

 
Vor Abwicklung der Tagesordnungspunkte 
informiert die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister die Gemeindevertretung über die 
Arbeit der Ausschüsse und über wichtige 
Verwaltungsangelegenheiten. Wichtige Ver-
waltungsangelegenheiten sind alle Umstän-
de und Vorgänge, die für die Gemeinde fi-
nanziell oder politisch über den Normalfall 
hinausgehende Bedeutung haben. Hierbei 
kann sich die Bürgermeister/der Bürgermeis-
ter durch eine/einen anwesenden Vertre-
ter/in der Verwaltung vertreten lassen. 
 

ausreichend. 
 
Anpassung der Reihenfolge der Tages-
ordnungspunkte und Ergänzung recht-
lich notwendiger Punkte. 
 
 
 



a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung, der Anwesenheit und der Be-
schlussfähigkeit, Bericht des Bürger-
meisters  

b) Einwohnerfragestunde (§ 7)  
c) Beschlussfassung über eventuelle 

Einwendungen gegen die Nieder-
schrift der letzten Sitzung  

d) Änderungsanträge (§ 4 Abs. 4)  
e) Abwicklung der Tagesordnungspunk-

te (Mit Bekanntgabe der im nichtöf-
fentlichen Teil der aktuellen oder 
letzten Sitzung gefassten Beschlüsse)  

f) Schließung der Sitzung  

§ 15 - Wahlen 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 
gibt das Ergebnis der Wahl bekannt.  

 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 
gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. 
Sie/Er kann ein anderes Mitglied der 
Gemeindevertretung, die/den Amtsdi-
rektor/in oder eine/einen Verwaltungs-
vertreter/in mit der Bekanntgabe be-
auftragen. 

Zusatz wird vorgeschlagen, da die Bür-
germeisterin selbst von einer Wahl 
betroffen sein kann. 

§ 16 - Sitzungspause 
(vorher: Raucherpau-
se) 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister un-
terbricht die Sitzung in der Regel nach einer 
Stunde. Es darf nur außerhalb des Sitzungs-
raumes geraucht werden. 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister un-
terbricht die Sitzung in der Regel nach einer 
Stunde. 

 

Der bisherige letzte Satz kann auf-
grund rechtlicher Vorgaben entfallen. 

§ 19 - Inhalt der Sit-
zungsniederschrift 

(2) Angelegenheiten, die in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelt wurden, sind ge-
sondert zu protokollieren. 
 

(3) Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb 
von 14 Tagen den Mitgliedern der Ge-

 
 
 
 
(2) Die Sitzungsniederschrift soll innerhalb 

von 14 Tagen den Mitgliedern der Ge-

Dieser Absatz entfällt. Nichtöffentliche 
Sitzungen gibt es nicht mehr und In-
halte aus nichtöffentlichen Sitzungstei-
len sind innerhalb der gesamten Nie-
derschrift zu protokollieren. 
 



meindevertretung und den bürgerlichen 
Mitgliedern aller Ausschüsse zuzuleiten. 
Einwendungen sind innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugehen der Niederschrift 
schriftlich vorzulegen. Über die Einwen-
dungen entscheidet die Gemeindever-
tretung. 

 

meindevertretung und den bürgerlichen 
Mitgliedern aller Ausschüsse zuzuleiten. 
Einwendungen sind innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugehen der Niederschrift 
schriftlich vorzulegen. Über die Einwen-
dungen entscheidet die Gemeindevertre-
tung. 

Änderung in eine Soll-Vorschrift. Laut 
§ 41 GO soll eine Niederschrift sogar 
nur innerhalb von 30 Tagen, spätes-
tens zur nächsten Sitzung, vorliegen. 

§ 20 - Ausschüsse 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit folgen-
den Abweichungen auch für die Ausschüsse: 

a) Die Ausschüsse werden von den Aus-
schussvorsitzenden im Einvernehmen mit 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 
einberufen. 

 
b)  Bei Verhinderung der oder des Vorsit-
zenden und aller stellvertretenden Vorsit-
zenden leitet das älteste Mitglied die Sit-
zung des Ausschusses. 

c) Den nicht den Ausschüssen angehö-
renden Mitglieder der Gemeindevertre-
tung und bgl. Mitglieder aller anderen 
Ausschüsse ist eine Abschrift der Einla-
dung zu übersenden. 
 

d) Anträge sind über die Bürgermeiste-
rin/den Bürgermeister bei der/dem Aus-
schuss-Vorsitzenden einzureichen und 
von dieser/diesem auf die Tagesordnung 
der nächsten Ausschuss-Sitzung zu set-
zen. 
 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit folgen-
den Abweichungen auch für die Ausschüsse: 

a) Die Ausschüsse werden von den Aus-
schussvorsitzenden im Einvernehmen mit 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 
einberufen. 
 
b)  Bei Verhinderung der oder des Vorsit-
zenden und aller stellvertretenden Vor-
sitzenden leitet das älteste Mitglied die 
Sitzung des Ausschusses. 

c) Den nicht den Ausschüssen angehö-
renden Mitglieder der Gemeindevertre-
tung und bgl. Mitglieder aller anderen 
Ausschüsse ist eine Abschrift der Einla-
dung zu übersenden. 
 
 
d) Anträge sind über die Bürgermeiste-
rin/den Bürgermeister bei der/dem Aus-
schuss-Vorsitzenden einzureichen und 
von dieser/diesem auf die Tagesordnung 
der nächsten Ausschuss-Sitzung zu set-
zen. 
 

Änderung durch Amtsdirektor/in, da 
nun hier die Verpflichtung dazu liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) Werden Anträge von der Gemeinde-
vertretung oder der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister an mehrere Ausschüsse 
verwiesen, so ist ein Ausschuss als feder-
führend zu bestimmen. 
 
f)  Gemeindevertreterinnen und –
vertreter, Mitglieder und stellv. Mitglie-
der von Ausschüssen können an den Sit-
zungen aller Ausschüsse teilnehmen. In 
Ausschüssen, denen sie nicht als Mitglied 
angehören, ist Ihnen auf Wunsch das 
Wort zu erteilen und sie können Anträge 
stellen. 

 

(2) Die §§ 6 und 7 der Geschäftsordnung gilt 
nicht für Ausschüsse, die nach der Haupt-
satzung nichtöffentlich tagen.  

e) Werden Anträge von der Gemeinde-
vertretung oder der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister an mehrere Ausschüsse 
verwiesen, so ist ein Ausschuss als feder-
führend zu bestimmen. 
 

 

 
 

 

 

 

 

(2) Die Einwohnerfragestunde nach § 7 gilt 
nicht für öffentliche Ausschusssitzungen. 

 
 
 
 
 
 
 
Dieser Unterabsatz entfällt. Es ist klar 
gesetzlich geregelt, das bürgerliche 
Ausschussmitglieder keine Anwesen-
heits-, Rede- und Antragsrechte in 
Ausschüssen haben, denen sie nicht 
angehören. Sie können dort lediglich 
als „normale“ Öffentlichkeit teilneh-
men. 
 
 
 
Der Bezug zu § 6 entfällt aufgrund der 
Regelung in § 46 Abs. 8 GO (alle Aus-
schüsse tagen öffentlich).  

§ 21 - Mitteilungs-
pflicht 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse teilen der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister innerhalb 
eines Monats nach der konstituierenden 
Sitzung mit, welchen Beruf sie ausüben. 
Darüber hinaus sind weitere vergütete 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten mitzu-
teilen, soweit dies für die Ausübung ih-
res Mandats von Bedeutung sein kann. 
 
  
 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse teilen der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister innerhalb 
eines Monats nach der konstituierenden 
Sitzung mit, welchen Beruf sie ausüben. 
Darüber hinaus sind weitere vergütete 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten mitzu-
teilen, soweit dies für die Ausübung ih-
res Mandats von Bedeutung sein kann. 
Diese Angaben sind zu Protokoll zu ge-
ben. 

 

Anpassung dieses § an die rechtlich 
einwandfreie Form. 



(2) Für nachrückende Gemeindevertrete-
rinnen/Gemeindevertreter und bürger-
liche Ausschussmitglieder gilt Abs. 1 mit 
der Maßgabe, dass die Angaben inner-
halb eines Monats nach Annahme des 
Mandats mitzuteilen sind.  
 

(3) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 
gibt die Angaben in einer öffentlichen 
Sitzung der Gemeindevertretung be-
kannt. 

(2) Für nachrückende Gemeindevertrete-
rinnen/Gemeindevertreter und bürgerli-
che Ausschussmitglieder gilt Abs. 1 mit 
der Maßgabe, dass die Angaben inner-
halb eines Monats nach Annahme des 
Mandats mitzuteilen sind. 

 
(3) Die Mitteilung nach Abs. 1 und 2 erfolgt 

unaufgefordert in schriftlicher Form und 
ist von den Betroffenen zu unterzeich-
nen. 

§ 22 - Beteiligung von 
Kindern und Jugendli-
chen 

BISHER § 8!!! 
 
Bei Planung und Vorhaben, die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen berühren, 
werden die Kinder und Jugendlichen im 
Alter von 10 – 18 Jahren persönlich einge-
laden. Es wird eine Jugendversammlung 
durchgeführt, deren Vorsitz der Bürger-
meister übernimmt. Abhängig von der 
Thematik reicht auch die Heranziehung von 
einzelnen Alters- und/oder Zielgruppen. 
Dies wäre z.B. bei Feuerwehrangelegenhei-
ten der Fall (Jugendabteilung der Feuer-
wehr). 

Bei Planungen und Vorhaben der Gemeinde 
Groß Nordende, die die Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen berühren, werden 
diese gemäß § 47f der Gemeindeordnung in 
folgender Weise beteiligt: 
 

a) Bei Errichtung oder Änderung von 
sportlichen Einrichtungen (Sporthal-
len und Sportplätze): Beteiligung der 
Jugendabteilungen/der Jugendvor-
stände der örtlichen Sportvereine. 

 
b) Bei Einrichtung/Änderungen einer 

Jugendfeuerwehr: Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen in den Feu-
erwehren. 

 
c) Bei Errichtung oder Änderung von 

Freizeitstätten (z.B. Skaterbahnen, 
Spielplätze, Jugendtreffs, usw.): 
Durchführung von Umfragen unter 
den Kindern und Jugendlichen (Wün-

Die Form der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen ist genauer zu be-
schreiben. Daher wird die neue Fas-
sung empfohlen. 



sche der Betroffenen), Durchführung 
von Sprechstunden für Kinder und 
Jugendliche bei der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister. 

 
d) Durchführung von organisatorischen 

Maßnahmen (Bauleitplanung bei 
betr. Einrichtungen, Planung des 
Geh- und Fahrradwegenetzes, Schü-
lerbeförderung, Änderung von Öff-
nungszeiten, usw.): Durchführung 
von Umfragen unter den Kindern 
und Jugendlichen, Durchführung von 
Sprechstunden für Kinder und Ju-
gendliche bei der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister. 

 

§ 25 - Datenschutz 

  
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung 

und der Ausschüsse, die im Rahmen der 
Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die 
personenbezogenen Daten enthalten, 
haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, 
dürfen solche Daten nur zu dem jeweili-
gen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
dienenden Zweck verarbeiten oder of-
fenbaren. Personenbezogene Daten sind 
Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer natürlichen 
Person. Hierzu zählen auch Daten, die al-
lein oder in Kombination mit anderen 
Daten eine Zuordnung zu einer be-

 
Dieser Absatz wird auf Empfehlung des 
ULD Schl-H. und der Konkretisierung 
der sich für Mitglieder des Amtsaus-
schusses und der Ausschüsse erge-
benden Pflichten, insbesondere der 
Verschwiegenheitspflicht, neu aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 



stimmbaren natürlichen Person ermögli-
chen. Vertrauliche Unterlagen sind alle 
Schriftstücke, automatisierte Dateien 
und sonstige Datenträger, die als solche 
gekennzeichnet sind oder personenbe-
zogene Daten enthalten. Hierzu zählen 
auch mit vertraulichen Unterlagen in Zu-
sammenhang stehende handschriftliche 
oder andere Notizen. 

 
(2) Die Mitglieder der Gemeindevertretung 

und der Ausschüsse sind verpflichtet, 
vertrauliche Unterlagen so aufzubewah-
ren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme 
und Zugriff Dritter (z.B. Familienangehö-
rige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn 
etc.) gesichert sind. Dieses gilt auch für 
den Transport der Unterlagen. In be-
gründeten Einzelfällen ist der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister auf Ver-
langen Auskunft über die getroffenen 
Datensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 
(3) Eine Weitergabe von vertraulichen Un-

terlagen oder Mitteilung über den Inhalt 
an Dritte ist nicht zulässig. Dieses gilt 
auch gegenüber Mitgliedern der eigenen 
Partei bzw. Fraktion, die nicht aufgrund 
ihrer Mitgliedschaft in der Gemeindever-
tretung oder dem jeweiligen zuständigen 
Ausschuss Zugang zu den vertraulichen 
Unterlagen erhalten. 

 



(4) Die Mitglieder der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse sind bei einem Aus-
kunftsersuchen eines Betroffenen nach 
dem Landesdatenschutzgesetzes ver-
pflichtet, der Bürgermeisterin/dem Bür-
germeister auf Anfrage schriftlich Aus-
kunft über die bei ihnen aufgrund ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit zu einer be-
stimmten Person gespeicherten Daten zu 
erteilen. 

 
(5) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüg-

lich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu 
löschen, wenn diese für die Aufgabener-
füllung nicht mehr benötigt werden. Bei 
vertraulichen Beschlussvorlagen ein-
schließlich aller damit im Zusammenhang 
stehenden Unterlagen ist dieses regel-
mäßig anzunehmen, wenn zur Nieder-
schrift über die Sitzung, in der der jewei-
lige Tagesordnungspunkt abschließend 
behandelt wurde, keine Einwendungen 
erfolgt sind. Alle weiteren vertraulichen 
Unterlagen sind spätestens 5 Jahre nach 
Abschluss der Beratungen, bei einem 
Ausscheiden aus der Gemeindevertre-
tung oder einem Ausschuss sofort, dau-
erhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die 
Unterlagen können auch der Amtsver-
waltung zur Vernichtung bzw. Löschung 
übergeben werden. Die ausgeschiedenen 
Mitglieder haben die Vernichtung bzw. 
die Löschung aller vertraulichen Unterla-



gen gegenüber der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister schriftlich zu bestätigen. 

 
 


